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Zwangspunkte für die Linienführung im Grund- und Aufriss sind: 

e Lage und Höhe des Hochufers und Einhaltung des 500- jährigen Bemes- 
sungshochwassers 

e Unterführung der Eisenbahnbrücke der Deutschen Bahn AG 

e Lage und Höhe vorhandener Versorgungsleitungen, insbesondere Stickstoff- 
und Hochspannunggsfreileitung 

e  Emissionsbelastung für die angrenzenden Wohnbebauungen 

e Vereinsheim des Kanuklubs. 

Die nach EAHV 93 erforderlichen Haltesicht- und Anfahrsichtweiten werden eingehalten. 

4.2 Querschnitt 

Die prognostizierten Verkehrsbelastungszahlen erfordern einen einbahnigen Querschnitt 

entsprechend der EAHV 93. Die beiden Fahrstreifen erhalten eine Breite von jeweils 3,25 

m, so dass der gewählte Fahrbahnquerschnitt von 6,50 m im Sinne einer geringen Flä- 

cheninanspruchnahme einen ausreichenden Kompromiss darstellt. 

Regelquerschnitt mit einer Gesamtbreite von 9,50 m: 

e Bankett 1,50 m 

e Fahrstreifen 3,25 m 

e Fahrstreifen 3,25m 

e Bankett 1,50 m 

In der Verschwenkung im Bereich der Fernwärmestation ist ebenso eine Mittelinsel als 

Querungshilfe für Fußgänger und Radfahrer vorgesehen wie nördlich der Eisenbahnbrük- 

ke. In diesem Bereich werden Anbindungen an die bestehenden fußläufigen Wege herge- 

stellt und zusätzlich ein straßenbegleitender, 3,05 m breiter Geh- und Radweg in Richtung 

Logportfläche geplant, der einen 0,55 m breiten Schutzstreifen beinhaltet. Da im angren- 

zenden Rheinvorland und in dem Waldgebiet bereits Geh- und Radwege vorhanden sind, 

wird die Osttangente zwischen dem Knotenpunkt L 237 / K 39 und der südlichen Mittelin- 

sel als reine Kraftstraße betrieben. Teilweise kreuzende Wegeverbindungen werden aus 

Sicherheitsgründen rekultiviert und anderweitig angebunden. 
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Stapelmann und Brameyarchitekten und Ingenieure 

Querschnitt im weiteren Verlauf südlich der Mittelinsel mit einer Gesamtbreite von 

11,05 m: 

e Bankett 1,50 m 

e Fahrstreifen 3,25m 

e Fahrstreifen 3,25 m 

e Geh-undRadweg 3,05 m 

Der Oberbau der Osttangente wird in Anlehnung an Tafel 1, Zeile 3 der RStO 01 gewählt, 

die Böschungen werden mit einer Regelneigung von 1: 1,5 ausgebildet. 

Zur Einbindung der Straße in die Landschaft werden Böschungen unter Beachtung stra- 

ßenbau- und verkehrstechnischer Gesichtspunkte von der Straßenbauverwaltung mit 

Pflanzen und Gehölzen des heimischen Wuchsraumes bepflanzt. 

4.3 Kreuzungen, Einmündungen und Änderungen im Wegenetz 

Im Zuge der Anbindung der Osttangente an den Knotenpunkt Moerser Straße (L 237) / 

Margarethenstraße (K 39) / Rheinbrücke (L 237) wird ein Umbau der jetzigen drei- 

armigen Kreuzung notwendig, da die vorhandene Lichtsignalanlage bereits in ihrem heu- 

tigen Zustand an die Grenze der Leistungsfähigkeit stößt. Durch das zusätzliche Verkehr- 

saufkommen auf der Osttangente, bedingt durch den Binnenverkehr und den überregio- 

nalen Zu- und Anlieferverkehr des Logportgeländes, würde der Verkehrsablauf einen un- 

zureichenden Zustand erreichen. 

Aus diesem Grund werden verschiedene Aus- und Umbaumaßnahmen des Knotenpunk- 

tes in Hinblick auf die zukünftige Verkehrsabwicklung und Leistungsfähigkeit untersucht. 

Die Varianten werden aus verkehrstechnischer Sicht beschrieben und anschließend nach 

maßgebenden Kriterien beurteilt, um eine Einteilung der Qualitätsstufe des Verkehrsab- 

laufs nach dem Handbuch für die Bemessung von Verkehrsanlagen 2001 (HBS 01) vor- 

nehmen zu können. 
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